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Beschluss des Bundesverfassungsgerichts  
zu Ermittlungen im Zusammenhang mit den Steuer-CDs 

 
 
Das oberste Bundesgericht hat sich in einem am 30.11.2010 veröffentlichten Beschluss zur 
Verfassungsmäßigkeit von Ermittlungen im Zusammenhang mit den von deutschen Behörden 
erworbenen Steuer-CDs geäußert.  
 
In dem konkreten Fall ging es um eine Wohnungsdurchsuchung bei einem Ehepaar in Deutsch-
land, die Kapitaleinkünfte aus Liechtenstein in den Jahren 2002 bis 2006 nicht versteuert ha-
ben sollen. Die Staatsanwaltschaft wurde auf das Paar aufmerksam, weil sich deren Namen 
auf einer DVD mit Daten einer liechtensteinischen Bank befanden, die die Behörden von einem 
Informanten käuflich erworben hatten.  
 
Nach dem Beschluss der Bundesrichter besteht für Informationen, die auf derartige Weise an 
deutsche Ermittlungsbehörden gelangt sind, grundsätzlich kein so genanntes Beweisverwer-
tungsverbot. Zur Begründung eines hinreichenden Tatverdachts seien die Informationen auf 
diesen erworbenen Datenträgern ausreichend, so das Bundesverfassungsgericht, die als 
Grundlage für die angeordnete Hausdurchsuchung herangezogen wurden.  
 
Beweismittel, hier die Datensätze auf der DVD, dürfen nach Ansicht der Richter selbst dann in 
Ermittlungsverfahren verwendet werden, wenn die Personen, die auf deutscher Seite an dem 
Ankauf beteiligt waren, bei der Beschaffung der Daten eine Straftat begangen haben sollten. 
Ob sich allerdings Mitarbeiter von Behörden oder anderen Einrichtungen hier strafbar gemacht 
haben oder nicht, musste das Bundesverfassungsgericht nicht entscheiden. Die Vorinstanz in 
diesem Beschwerdeverfahren, das Landgericht Bochum, hatte bei seiner Entscheidung bereits 
zu Gunsten des Ehepaares unterstellt, dass alleine durch den Kauf solcher Datenträger durch 
Staatsbedienstete nicht rechtmäßig gehandelt worden sei.  
 
Das Gericht sieht Schranken für die Staatsanwaltschaft bei ihren Ermittlungsarbeiten nur in 
äußerst engen Grenzen. Demnach dürften Beweise nur dann nicht verwertet werden „bei 
schwerwiegenden, bewussten oder willkürlichen Verfahrensverstößen, bei denen die grund-
rechtlichen Sicherungen planmäßig oder systematisch außer Acht gelassen worden sind“, so 
der Tenor. Ferner ist eine Verwendung solcher möglicherweise unrechtmäßig erlangter Daten 
dann ausgeschlossen, wenn Kernbereiche der privaten Lebensgestaltung betroffen seien. Ge-
rade aber Gebiete der Privatsphäre seien bei den Bankdaten nicht betroffen, da beispielsweise 
eine Geldanlage bei einem Kreditinstitut ein geschäftlicher und kein privater Kontakt sei.  
 
Trotz dieses Beschlusses, der lediglich die Strafermittlungsebene betraf, haben aber die Karls-
ruher Richter die Frage nicht beantwortet, ob Personen, die ihre (Kapital-) Einkünfte nicht voll-
ständig in Deutschland erklärt haben, auf der Grundlage womöglich illegal erworbener Infor-
mationen verurteilt werden können.  
 
Die Hüter unserer Verfassung haben mit ihrem Beschluss jedoch die „Legitimation“ für Steuer-
fahndung und Staatsanwaltschaft geschaffen, die bisher in den vergangenen Monaten erwor-
benen Steuer-CDs aus der Schweiz weiterhin auswerten zu können und entsprechende Ermitt-
lungen gegen die betroffenen Steuerpflichtigen, beispielsweise in Form von Hausdurchsuchun-
gen, einzuleiten.  
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Steuerpflichtige mit bisher noch nicht erklärten Kapitaleinkünften, insbesondere aus der 
Schweiz, die vielleicht ihre Hoffnungen darauf gesetzt haben, dass ein Karlsruher Richter-
spruch dem „Handeln“ mit den Steuer-CDs Einhalt gebieten würde, müssen jetzt womöglich 
umdenken. Solange die Behörden noch keine Ermittlungen eingeleitet haben, kann durch eine 
umfassende Selbstanzeige und entsprechender Nachzahlung der hinterzogenen Steuern Straf-
freiheit erlangt werden.  
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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